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§ 9 EUWO Entschadigungen fur die
Tatigkeit in Wahlbehorden

EuWO - Europawahlordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Fur die in vollem Umfang ausgeubte Tatigkeit in den Wahlbehdrden am Wahltag sowie am ersten und vierten
Tag nach dem Wahltag haben ihre Mitglieder wie folgt Anspruch auf Entschadigungen:

1. 1.33 Euroin einer ortlichen Wahlbehorde, in der das Wahllokal bis zu drei Stunden gedffnet ist, sowie fir
eine Tatigkeit bis zu drei Stunden in einer besonderen Wahlbehorde;

2. 2.66 Euro in einer ortlichen Wahlbehorde, in der das Wahllokal bis zu sechs Stunden gedffnet ist, sowie fur
eine Tatigkeit von mehr als drei Stunden bis zu sechs Stunden in einer besonderen Wahlbehorde;

3. 3.100 Euro in einer ortlichen Wahlbehorde, in der das Wahllokal mehr als sechs Stunden gedtffnet ist, sowie
fir eine Tatigkeit von mehr als sechs Stunden in einer besonderen Wahlbehdorde;

4. 4.50 Euro in Bezirkswahlbehorden, die zur Briefwahl verwendete Wahlkarten im Ausmaf3 von mehr als zwei
Stunden auszuwerten haben.

2. (2)Diein Abs. 1 festgesetzten Vergltungssatze vermindern oder erhéhen sich, beginnend mit dem 1. Janner 2025,
jéhrlich in dem MaR, das sich aus der Verdnderung des von der Bundesanstalt Statistik Osterreich verlautbarten
Verbraucherpreisindex 2020 oder des an seine Stelle tretenden Index gegenuber der fir Janner 2024
verlautbarten Indexzahl ergibt, wobei Anderungen der Indexzahlen solange nicht zu berticksichtigen sind, als sie
zehn Prozent der flr Janner 2024 verlautbarten Indexzahl oder der in der Folge als Bemessungsgrundlage fir eine
Anderung des Vergltungssatzes herangezogenen Indexzahl nicht (ibersteigen. Andern sich die Vergiitungssatze,
so sind sie auf einen ganzen Eurocent-Betrag zu runden und im Bundesgesetzblatt kundzumachen.

3. (3)Die Auszahlung der Entschadigung ist spatestens sechs Wochen nach dem Wabhltag von der jeweils
zustandigen Behorde von Amts wegen zu veranlassen. Die jeweils zustandige Behorde ist im Falle des Abs. 1 Z 1
bis 3 die Gemeinde im Ubertragenen Wirkungsbereich des Bundes und im Falle des Abs. 1 Z 4 die
Bezirksverwaltungsbehorde.

4. (4)Von Mitgliedern der Wahlbehorden kann bis drei Monate nach dem Wahltag hinsichtlich des Grundes und der
Hohe des Anspruchs bei der jeweils zustandigen Behdrde (Abs. 3) ein Feststellungsantrag gestellt werden. § 7 des
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG, BGBI. Nr. 51/1991, findet Anwendung. Uber
Beschwerden gegen Bescheide nach dieser Bestimmung entscheidet das Landesverwaltungsgericht.

5. (5)Der Aufwand fir die Entschadigungen ist von der Gebietskorperschaft zu tragen, die fir den Aufwand des
Amtes aufzukommen hat, dem gemaR3 8 5 Abs. 2 die Zuweisung der fur die Wahlbehérden notwendigen
Hilfskrafte und Hilfsmittel obliegt.

6. (6)Die Abs. 1 bis 5 finden sinngemaf3 auch fiir Vertrauenspersonen Anwendung.

In Kraft seit 01.01.2024 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/euwo/paragraf/7
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1991_51_0/1991_51_0.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/euwo/paragraf/5

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 9 EuWO Entschädigungen für die Tätigkeit in Wahlbehörden
	EuWO - Europawahlordnung


